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PRINZESSIN ILTANI 

Marten Stol 

Unter den im altbabylonischen Sippar gefundenen Texten gibt es etliche, die 

eine gewisse Iltani, "Tochter des Königs" (dreimal: 'Tochter des Hauses"1), Klo

sterfrau [nadttvan) von Samas, erwähnen; sie spielt in jenen Texten meistens die 

Hauptrolle. Die Texten lassen sich in zwei Gruppen verteilen. 

Die ältere Gruppe stammt aus der Regierungszeit Hammu-rabis und den ersten 

Jahren Samsu-ilunas. Iltani heisst hier nicht nur "Tochter des Königs", sondern 

auch, nach ihrer Siegelinschrift2 und einem Kontextbeleg3, 'Tochter von Sin-mu 

ballit", also des Vaters Hammu-rabis. Die zwei Texte aus den ersten Jahren Sam 

su-ilunas sind noch nicht als zur Gruppe zugehörig erkannt worden. Sie erwähnen 

denselben Hirten Iltanis1*. 

Die jüngere Gruppe nennt den Namen des Vaters von Iltani nie; sie hat schlicht 

den Titel "Tochter des Königs / des Hauses". Die ältesten Texte dieser Gruppe stam 

men aus der Zeit Abi-es'uhs, aber auch aus der Regierungszeit seiner Nachfolger Am 

mi-ditana, Ammi-saduqa und sogar Samsu-ditana sind Texte mit Iltani als der Haupt_ 

person bekannt (s. unten). Sie soll also sehr lange gelebt haben; A. Goetze zählt 

für ihre geschäftliche Tätigkeit "mehr also 45 Jahre"5 und J. Renger "mehr als 60 

Jahre"6. 

Ein hohes Lebensalter für eine nadZtum-Priesterin, wie es auch Iltani war, 

ist keine Ausnahme7. Der späteste Text, der Iltani nennt, ist unveröffentlicht 

und wurde von R. Harris in ihrem Buch, Anaient Sippar, kurz ausgeprochen (BM. 

64391)8 Er stammt aus dem 19. Jahre des Königs Samsu-ditana, 84 Jahre nachdem 

ersten Iltani-Texte dieser zweiten Gruppe (s. unten). Man ist geneigt auszuru-
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fen: "Schwester, wollt Ihr ewig leben ?" 

Ist es nicht so, dass Iltani zu dieser Zeit schon lange gestorben war ? Ist 

'es Zufall, dass der Text EM. 64391 von einem Feld, "Feld des Hauses von Iltani, 

nadttum von Warnas, Tochter des Königs", redet ? Das Feld wird von einem hohen 

Beamten (Ibbi-Enlil d u b.s a r) gepachtet, auf Befehl von Ibni-Ilaba, "Chef 

des Hauses des Klosters". Der Ausdruck "Haus" (oder: "Gut") von Iltani" könnte 

darauf hinweisen, dass ihr Betrieb nach ihrem Tode fortgesetzt wurde. 

Aber auch schon früher kommt der Ausdruck "Haus von Iltani" vor: in JCS 2, 

92 Nr. 20 (kein Datum), TCL 1, 162 (Ams 8), CBS 465 A (Zeit von Ams)9. In diesen 

älteren Texten tritt sie als Pachterin und Verpächterin auf, sie verleiht Silber 

und Gerste (meistens um etwas zu kaufen), und so weiter, aber wir sehen sie selbst 

nie als Zeugin auftreten. 

Man könnte diese Tatsachen auf zwei Weisen erklären. 

A. Die erste Arbeitshypothese ist, anzunehmen, dass Iltani rieht mehr am Le 

ben war und in jener "Iltani, nadltum von Samas', Tochter des Königs", oder in ihr 

em "Haus" einen Betrieb auf ihrem Namen zu sehen. Der Betrieb wurde von Betrieb^ 

leitern (PA e = säpir bZtim) geleitet. Iltani hatte auch einen "Botschafter" {nas_ 

parurri) 1 °. 

Der Gedanke, die leibliche Iltani, nach der der Betrieb genannt wurde, sei Uta 

ni, Tochter der Königs Sin-muballit, gewesen, drängt sich jetzt auf. Die Schwierig 

keit dieser verlockenden These ist, dass die Regierungszeit Samsu-ilunas, zwischen 

Sin-muballit/Hammu-rabi und Abi-e5uh, eine grosse Lücke in unserer Dokumentation 

aufzeigen würde. Dies könnte aber Zufall der Überlieferung sein. 

Übersicht: 

10 Belege aus der Zeit Hammu-rabis11 

3 Belege aus der Zeit Samsu-ilunas (s. Anm. 4) 

13 Belege aus der Zeit Abi-es\ihs12 

6 Belege aus der Zeit Ammi-ditanas13 

4 Belege aus der Zeit Ammi-saduqasa ** 

1 Beleg aus der Zeit Samsu-ditanas (s. oben) 
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Die Hauptmasse stammt also aus der Zeit Abi-es'uhs15. 

B. Wir wenden uns jetzt der zweiten Möglichkeit zu, der Annahme, es haben 

zwei Prinzessinnen mit dem Namen Iltani, beide naditwn, "Klosterfrau", existiert. 

Diese Hypothese hat man in der Assyriologie immer akzeptiert. So gesehen ist die 

zweite Iltani belegt in Texten datiert nach König Abi-eSuh (11 verschiedenene Jahr 

esnamen16), lebte sie weiter während der Könige Ammi-ditana (37 Regierungsjahre) 
? 

und Ammi-saduqa (17' Regierungsjahre), und auch noch im 19. Jahr Samsu-ditanas. 

Insgesamt also eine Zeitstrecke von 84 Jahren, während deren sie geschäftlich tä_ 

tig war. So etwas ist nur möglich, wenn wir annehmen, dass Iltani schon als ganz 

junges Mädchen ins Kloster trat. Und das haben R. Harris und J. Renger schon vor 

langem vermutet17. Auch der Ausdruck "das Mädchen" (sufaartum) für eine "Novize", 

in PBS 8/2, 183:5, weist daraufhin. Tatsächlich nimmt Cl. Wilcke "eine vom Ein

tritt in das gagum [= Kloster] getrennte Weihung, vermutlich kurz nach der Geburt" 

an18. Wilcke unterscheidet die Weihung {niSltum) von des Amtseinsetzung (erebum). 

Vielleicht hat die zweite Hypothese, B., noch immer das meiste für sich; es 

habe zwei Prinzessinnen mit dem Namen Iltani gegeben. Die zweite Iltani wurde schon 

seit ihrem Säuglingsalter als Inhaberin eines riesigen Gutes behandelt. Sicher war 

das Krongut; in der Nähe von Sippar; möglich identisch mit dem Besitz der ersten 

Iltani, Tochter Sin-muballrts. 

Während der Regierungszeit Abi-e^ubs war Iltani sehr jung. Sie ist wohl seine 

Tochter gewesen. Nur in diesen ältesten Texten heisst sie "Tochter des Hauses" 19. 

Sie könnte gemeint sein mit der "Tochter des Königs, die krank wurde" während der 

Zeit Abi-es'uhs20. In diesen frühen Jahren wurden ihre Geschäfte von den Betriebs^ 

leitern für sie geführt; später nicht mehr. Mit Recht schrieb Renger, dass sie "den 

Beamtenstab aus der königlichen Verwaltung mit übernommen hat"21. 
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